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Blaue Tafel, Funk  
und Schall
Die Weisung des Bergfahrers muss rechtzeitig gegeben werden und unter den konkreten Umständen befolgt werden können.

Ein Bergfahrer, der auf 250 m breitem Fahrwasser während des Überholens eines anderen Bergfahrers in einem Abstand von 5 bis 600 m 
zum Talfahrer seine Weisung von steuerbord/steuerbord auf backbord/backbord ändert, um einen Übergang vom linken zum rechten 
Ufer zu machen, und dies auch über Funk mitteilt, lässt der Talfahrt jedenfalls dann keinen geeigneten Talweg frei, wenn er bei unklarer 
Reaktion der von der geänderten Weisung überraschten Talfahrt nicht gemäß §6.04 RheinSchPV rechtzeitig einen kurzen Ton abgibt.

Erforderlichenfalls muss der Bergfahrer mit blauer Tafel seine Fahrt zurücknehmen, am linken Ufer warten und den Bergfahrer passie-
ren lassen, um erst dann den Übergang zu machen.

In den Niederlanden gilt das Genfer Übereinkommen zur Vereinheitlichung einzelner Regeln über den Zusammenstoß von Binnenschif-
fen 1960 (IUeZB) neben der RheinSchPV 1995 als unmittelbar geltendes Recht als das ältere Übereinkommen im Sinne des Artikels 28 I 
Verordnung EG Nr. 864, 2007 (ROM II).

Nach dem Recht der Niederlande (Urteil des Hoge Raad vom 20. Oktober 2006) kann ein Versicherer Zinsen vom Schädiger erst ab Er-
satzleistung an seinen eigenen Versicherungnehmer und nicht schon ab dem Datum des Schadeneintrittes verlangen.

Urteil der Berufungskammer der Zentral-
kommission für die Rheinschifffahrt vom 
29. Dezember 2014, Az.: 495 BZ 6/14 (Rhein-
schiffahrtsgericht Landgericht Gelderland 
(NL) vom 15. Mai 2013)

Aus dem Tatbestand:
… Am 30. Oktober 2009 ereignete sich um 
14. 51. 39 Uhr eine Kollision auf der Waal 
oberhalb von Nimwegen auf der Höhe von 
Kilometer 882,5 zwischen den Schiffen Ce-
lina und Imatra. Die Breite des Fahrwassers 
vor Ort betrug 250 m, der Pegelstand war 
niedrig, die Füße der Buhnen standen fast 
im Trockenen, der geringste Tiefgang wur-
de bei 2,70 gemessen, die Fahrrinne ver-
lief im Abstand von 30 m zu den Buhnen. Es 
herrschten klare Sichtverhältnisse bei einer 
schwachen Windstärke von 1 bis 2 Bf. Die 
im Eigentum des Berufungsklägers befindli-
che Celina (Länge 105 m, Breite 10,5 m, Tief-
gang 3 m, Tragfähigkeit 2.144,77 t) fuhr mit 
einer Geschwindigkeit von 13,5 km/h ohne 
Ladung am rechten Ufer der Waal zu Berg, 
während die den Berufungsbeklagten zu 
2, 3 und 4 zugehörige Imatra (Länge 65 m, 
Breite 7,60 m, Tiefgang 2,60 m, Tragfähigkeit 
830,3 t) beladen mit einer Ladung Sand bei 
einer Geschwindigkeit von 18,5 km/h eben-
falls am rechten Ufer zu Tal fuhr. Die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Fahrwassers 
betrug 3 km/h. Während ihrer Bergfahrt be-
gegnete die Celina um 14. 50. 29 der vor der 
Imatra gleichfalls zu Tal fahrenden Som-
trans XIII. Die Begegnung Steuerbord an 
Steuerbord zwischen der Celina und der 
Somtrans XIII erfolgte unter Verwendung 
der gemäß §6 . 04 RheinSchPV vorgeschrie-
benen blauen Tafel und Funkellicht ohne 
Probleme. Nach dieser Begegnung entfern-
te die Celina die blaue Tafel mit der Absicht, 
einen Übergang zum linken Ufer des Flusses 
zu vollziehen. Ihr Kurs wurde nicht verlegt, 
sondern verlief aufgrund des Flussverlaufes 
leicht Steuerbord. Nach der Begegnung mit 
der Somtrans XIII betrug der Abstand zur 
Imatra noch 579 Meter, während die Celina 
gleichzeitig ein an ihrer Steuerbordseite in 
der Mitte des Fahrwassers zu Berg fahren-
des unbekannt (gebliebenes) Schiff einhol-
te. Die Imatra zeigte aufgrund der von der 
Celina gesetzten blauen Tafel ebenfalls ihre 
blaue Tafel und wählte einen Backbordkurs. 
Durch die gewählten Kurse kamen sich die 

Schiffe in ihrem jeweiligen Fahrwasser in 
die Quere und stießen um 14. 51. 39 frontal 
zusammen. Der Abstand der Celina zu den 
Buhnenköpfen betrug zu diesem Zeitpunkt 
65 m …

Aus den Gründen:
… Das anwendbare Recht. 
Auf die hier in Rede stehende Kollision fin-
det neben der Revidierten Rheinschiff-
fahrtsakte das Genfer Übereinkommen zur 
Vereinheitlichung einzelner Regeln über 
den Zusammenstoß von Binnenschiffen 
1960 Anwendung, das durch das achte Buch 
des niederländischen Bürgerlichen Gesetz-
buches [Burgerlijk Wetboek (BW)] Titel 11, 
Abschnitt 1 (Art. 1000–1007 BW) in nieder-
ländisches Recht umgesetzt wurde. Das 
oben genannte Übereinkommen gilt in den 
Niederlanden unmittelbar. Daneben kommt 
auch die Rheinschifffahrtspolizeiverord-
nung 1995 (RheinSchPV) zur Anwendung. 
Unbeschadet der vom Rheinschifffahrtsge-
richt Gelderland unter der Randziffer 4. 2 ge-
nannten Verordnung EG 864/2007 über das 
auf außervertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (Rom II Verordnung) 
gilt das ältere Übereinkommen über die 
Zusammenstöße von Binnenschiffen, vgl. 
den Wortlaut von Art. 28 Absatz 1: »Diese 
Verordnung berührt nicht die Anwendung 
der internationalen Übereinkommen, de-
nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten zum 
Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung 
angehören und die Kollisionsnormen für 
außervertragliche Schuldverhältnisse ent-
halten« …
… §6 . 04 RheinSchPV bestimmt, dass für 
eine sichere Vorbeifahrt sich begegnender 
Schiffe die Initiative für die Weisung eines 
geeigneten Weges für den Talfahrer bei dem 
Bergfahrer liegt.
Das letztgenannte Schiff muss in der in den 
Bestimmungen festgelegten Art und Weise 
angeben, wie die Schiffe aneinander vorbei-
fahren sollen und der Talfahrer hat sich an 
diese Weisung zu halten.
Im Anschluss an die erfolgreich durchge-
führte Begegnung der Celina mit der Som-
trans XIII, bei der beide Schiffe die blaue 
Tafel für die erfolgte Steuerbordbegeg-
nung gezeigt hatten, fuhr die Celina dann 
um 14. 50. 29 einer Begegnung mit der Ima-
tra in einem Abstand von 579 m entgegen.

Der Schiffsführer S, der hinter dem Steuer-
ruder der Celina stand, hat ausgesagt, dass 
er nach der Begegnung mit der Somtrans 
XIII die blaue Tafel eingeklappt habe, um 
vom rechten Ufer zum linken Ufer der Waal 
zu fahren, und danach die zu Tal fahrende 
Imatra sah. In der Zwischenzeit hatte die 
Imatra als Reaktion auf die von der Celina 
gesetzte blaue Tafel ebenfalls die blaue Ta-
fel für eine Vorbeifahrt Steuerbord an Steu-
erbord gezeigt und sich daran gehalten, in-
dem sie tatsächlich den Kurs nach Backbord 
verlegte. Auch unter Berücksichtigung des 
unbekannt gebliebenen Bergfahrers in der 
Mitte des Fahrwassers, der von der Celi-
na eingeholt wurde sowie des Abstandes 
und der Geschwindigkeit der sich anbah-
nenden Begegnung der beiden Schiffe und 
des unveränderten Kurses der zu Berg fah-
renden Celina am rechten Ufer, durfte die 
Imatra zum Zeitpunkt, als sie die blaue Ta-
fel der Celina erwiderte und ebenfalls ihre 
blaue Tafel zeigte, sich darauf verlassen, 
dass die Steuerbordbegegnung der durch 
die Celina gewiesene logische Weg war und 
sie daher ihren Kurs tatsächlich nach Back-
bord verlegen konnte. Das Einklappen der 
blauen Tafel durch den Schiffsführer S nach 
der Begegnung mit der Somtrans XIII, ge-
folgt durch die Mitteilung über Sprechfunk 
um 14. 50. 36 Uhr, dass er die Flagge (damit 
ist die blaue Tafel gemeint) weg genom-
men habe, stellte somit auch eine Überra-
schung für den Schiffsführer J von der Ima-
tra dar, dem kurz zuvor durch die Celina die 
oben genannte Begegnung Steuerbord an 
Steuerbord gewiesen worden war. Dies gilt 
um so mehr, als dass die Celina nicht zeit-
gleich mit dem Entfernen der blauen Tafel 
tatsächlich und deutlich ihren Kurs nach 
Steuerbord verlegte. Die Antwort von J um 
14. 50. 43 Uhr »Ga je oversteken … die lege 
motor? [Gehst Du rüber … das leere Motor-
schiff?]« auf die oben genannte Mitteilung 
von S ist damit auch in jeder Hinsicht ver-
ständlich. Unter Berücksichtigung der sich 
schnell aufeinander zu bewegenden Schif-
fe – zu diesem Zeitpunkt verblieben weni-
ger als eine Minute bis zur Begegnung – und 
der Lage vor Ort, war dies für die Celina der 
letzte Moment, um unter den gegebenen 
unklaren Verhältnissen noch eine Klärung 
herbeizuführen. Diese Feststellung wird 
durch den Schiffsführer K der etwa einen 
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Kilometer oberhalb der Imatra zu Tal fah-
renden Navigatie bestätigt, der zur Aussage 
gab, dass in der Situation kurz vor der Kol-
lision schlichtweg kein Platz zur Verfügung 
gestanden habe, um als Bergfahrer von der 
falschen Seite zur richtigen überzuwech-
seln, denn in der Mitte des Fahrwassers sei 
noch ein Bergfahrer gewesen, an dem die 
Celina noch nicht vorbei war.
Zu diesem Zeitpunkt muss es eigentlich 
auch dem Schiffsführer S klar geworden 
sein, dass seine offensichtliche Absicht, die 
Uferseite zu wechseln, von der Imatra nicht 
verstanden worden war. Daraufhin hätte die 
Celina ihre Absicht mindestens durch den in 
§6 . 04 RheinSchPV geforderten kurzen Ton 
verdeutlichen müssen. Da sie dies unterließ 
und anstatt dessen auf die oben genannte 
überraschte Reaktion von J um 14. 51. 03 Uhr 
– 36 Sekunden vor der Begegnung – antwor-
tete, dass die Imatra auf der falschen Seite 
fuhr, zwang die Celina die Imatra sogar noch 
zu diesem Zeitpunkt, ihren Kurs nach Steu-
erbord zu verlegen, wozu diese sich aber 
nicht mehr in der Lage sah. Anstatt die tief 
liegende und beladene Imatra, die aufgrund 
Celinas anfänglicher Weisung einem Back-
bordkurs folgte, zu diesem Zeitpunkt wieder 
zurück an das rechte Ufer zu schicken, wäre 
es eher Aufgabe der hoch liegenden unge-
ladenen Celina gewesen, selbst länger am 
rechten Ufer entlang zu fahren, wo sie dann 
ausreichend Platz und Gelegenheit gehabt 
hätte, ihre Fahrt zu verringern und nach ei-
ner Begegnung Steuerbord an Steuerbord 
mit der Imatra eventuell auf das Neue einen 
Übergang an das andere Ufer in Angriff zu 
nehmen. Dazu hätte sie ihre Fahrt verlang-
samen und sich stärker nach Steuerbord 
halten können, um hinter dem unbekannt 
gebliebenen Bergfahrer den Übergang zu 
vollziehen. Mit ihren Handlungen hat die Ce-
lina die von ihr verursachte Undeutlichkeit 
nicht beseitigt, sie beharrte sogar auf ihrer 
Absicht, einen Übergang zur anderen Ufer-
seite durchzuführen. Das steht aber im Wi-
derspruch zur der gemäß §1. 04 RheinSch-
PV gebotenen Sorgfaltspflicht und Übung 
der Schifffahrt. Darüber hinaus hielt sich die 
Celina auch nicht an die Bestimmung von 
§6 . 03 Nr. 1 RheinSchPV, denn angesichts 
der Position des zwischen der Celina und 
der Imatra befindlichen Bergfahrers in der 
Mitte des Fahrwassers sowie unter Berück-
sichtigung der Länge und des Tiefgangs der 
betroffenen Schiffe und des niedrigen Pe-
gelstands, bestand für eine Vorbeifahrt zwi-
schen der Celina und der Imatra die Gefahr, 
dass der Manövrierraum für eine Kursverle-
gung nicht ausreichen würde.
Aus den oben ausgeführten Erwägungen 
lässt sich schlussfolgern, dass die Celina 
der zu Tal fahrenden Imatra keinen geeigne-
ten Weg im Sinne von §6 . 04 Nr. 1 RheinSch-
PV freigelassen hat. Sie hat die selbst her-
beigeführte Undeutlichkeit nicht aus dem 
Weg geräumt. Damit steht die Schuld der 
Celina fest. So weit die Berufungsgründe 
eine alleinige Schuld der Imatra an der Kol-
lision enthalten, werden diese Berufungs-
gründe abgewiesen …

Zur Anschlussberufung (der Klägerin):
… Unter Verweis auf die auch vom Rhein-
schifffahrtsgericht zitierte Rechtsprechung 
des obersten niederländischen Gerichts 
Hoge Raad weist die Berufungskammer den 
Berufungsgrund ab. Unabhängig davon, ob 

E mit Blick auf die geltend gemachte Forde-
rung Auftrag und Vollmacht ihrer Versicher-
ten besaß (E hat hier keinen Beweis ange-
treten und auch anderweitig ergaben sich 
keine Belege für eine derartige Beauftra-
gung oder Bevollmächtigung), berührt das 
nicht die Tatsache, dass gemäß geltendem 
niederländischen Recht die Anrechnung des 
gesetzlichen Zinssatzes ab dem Zeitpunkt 
angesetzt werden kann, zu dem die Rech-
te des Versicherten durch Auszahlung der 
im Versicherungsvertrag festgelegten Leis-
tungen auf die Versicherung übergehen …

Anmerkung der Redaktion:
Mit der vorliegenden Entscheidung haben 
das Rheinschiffahrtsgericht Gelderland (NL) 
und die Berufungskammer konkretisierende 
Hinweise zum Weisungsrecht des Bergfah-
rers gegeben und zu der korrespondieren-
den Verpflichtung, der Talfahrt einen geeig-
neten Weg freizulassen.
Bei Begegnungshavarien ist die immer ent-
scheidende Ausgangsfrage zunächst, ob 
der Bergfahrer durch seinen Kurs und sei-
ne Weisung dem Talfahrer einen geeigne-
ten Talweg im Sinne des §6 . 04 RheinSchPV 
freigelassen hat. Diese Frage ist grundsätz-
lich zunächst nur nach nautischen Gesichts-
punkten zu bewerten. Es ist nach nautischen 
Kriterien zu beurteilen, ob es dem Talfahrer 
angesichts des durch den Bergfahrer einge-
schlagenen und beibehaltenen Kurses mög-
lich war, der Weisung Folge zu leisten und 
an der gewiesenen Seite des Bergfahrers zu 
begegnen. Eine Art Diskussion der beteilig-
ten Schiffe über die richtige Begegnungs-
weise ist nicht zulässig. Das Weisungsrecht 
des Bergfahrers ist zunächst unbedingt und 
auch unbedingt vom Talfahrer zu befolgen. 
Der Talfahrer hat nicht das Recht, eine be-
stimmte Begegnungsweise zu verlangen.
An sich wäre es daher richtig und notwen-
dig gewesen, dass der begegnende Talfah-
rer Imatra der eindeutigen erkannten Wei-
sung des Bergfahrers Celina hätte Folge 
leisten und sofort die blaue Tafel hätte weg-
klappen müssen. Damit hätte auch der Berg-
fahrer erkannt, dass seine Weisung vom Tal-
fahrer jedenfalls verstanden wurde. Wäre es 
dann zur Kollision gekommen, so hätte sich 
der Talfahrer Imatra darauf berufen können, 
dass ihm der Bergfahrer keinen geeigneten 
Talweg freigelassen, respektive die Weisung 
nicht rechtzeitig gegeben hat.
Von der Frage der Rechtzeitigkeit der Wei-
sung sowie der Frage, ob der freigelasse-
ne Talweg geeignet war oder nicht, zu un-
terscheiden, ist die Frage, ob und wie der 
Bergfahrer reagieren muss, sobald er er-
kennt, dass der Talfahrer seine Weisung 
nicht richtig verstanden hat. Völlig zu Recht 
führt hierzu die Berufungskammer aus, dass 
es notwendig gewesen wäre, in diesem Zeit-
punkt einen kurzen Ton abzugeben, wie es 
§6 . 04 Ziffer 4 RheinSchPV zwingend vor-
schreibt. Schallsignale werden in der Pra-
xis sehr selten abgegeben, sind aber wegen 
ihrer Eindeutigkeit in besonderem Maße ge-
eignet unklare Situationen zu klären.
Der Funkverkehr dagegen ist nicht Teil des 
Weisungsrechtes des Bergfahrers, sondern 
ein zusätzliches Hilfsmittel. Funk kann und 
muss eingesetzt werden, wenn der Funk ge-
eignet ist, Klarheit in die nautische Situati-
on zu bringen. Wie gerade der vorliegende 
Fall zeigt, ist Funkverkehr aber nicht geeig-
net, die gesetzlich vorgesehenen Weisungs-

möglichkeiten über Zeigen oder Nichtzeigen 
der blauen Tafel einerseits und Akustiksig-
nale andererseits zu ergänzen oder gar zu 
ersetzen.
Das Missachten der Weisung des Bergfah-
rers durch den Talfahrer ist nur unter dem 
Gesichtspunkt des Manövers des letzten 
Augenblickes zulässig. Abgesehen von die-
ser ultima ratio ist der Talfahrer grundsätz-
lich verpflichtet, die gegebene und erkann-
te Weisung sofort zu erwidern und ihr Folge 
zu leisten.
Insoweit war es an sich richtig, dass der 
Bergfahrer konsequent seinen Kurs entspre-
chend der eigenen Weisung fortgesetzt und 
den Talfahrer – wie es die Berufungskammer 
formuliert – »gezwungen« hat, seinen Kurs 
nach steuerbord zu verlegen. Umgekehrt 
hätte man im vorliegenden Fall – möglicher-
weise nach Aufklärung weiterer Details – 
durchaus die Auffassung vertreten können, 
dass der Widerspruch und das Nichtbefol-
gen der erkannten Weisung des Bergfahrers 
durch den Talfahrer und die zögerliche Re-
aktion auf die erkannte aber nicht erwiderte 
Weisung ein Mitverschulden auf Seiten des 
Talfahrers hätte begründen können.
Die Verantwortung und damit auch die Haf-
tung für die Richtigkeit der eigenen Weisung 
hat nur und ausschließlich der Bergfahrer. 
Selbst wenn ex post ein Gericht eine andere 
Weisung und Begegnungsweise für geeig-
neter hält, so führt dies nicht dazu, dass die 
tatsächlich ausgesprochene Weisung des 
Bergfahrers unzulässig war. Die Beurtei-
lungskompetenz des Gerichtes betrifft nur 
die Frage, ob die gegebene Weisung recht-
zeitig erfolgt ist und der Bergfahrer dem Tal-
fahrer einen geeigneten Talweg freigelassen 
hat; das Gericht darf die vermeintlich falsche 
Weisung nicht durch eine eigene für rich-
tig gehaltene Weisung ersetzen. Zögert der 
Talfahrer mit der Befolgung einer Weisung, 
so hat er das Risiko dieses Zögerns selbst 
zu tragen, so wie der Bergfahrer das Risiko 
der Rechtzeitigkeit und Befolgbarkeit seiner 
Weisung trägt
Die übrigen Feststellungen des Gerichtes 
gelten nicht uneingeschränkt für das deut-
sche Recht:
Anders als in den Niederlanden ist das 
Genfer Übereinkommen vom 15. März 1960 
(IUeZB) in Deutschland mit den §§92 bis 92 f 
BinSchG in das deutsche Recht aufgenom-
men und eingearbeitet worden, während in 
den Niederlanden dieses Übereinkommen 
noch als unmittelbar geltendes Recht gilt.
Auch die hinsichtlich der Verzinsung durch 
den Hoge Raad begründete Rechtsprechung 
in den Niederlanden gilt in Deutschland in 
dieser Form nicht. Der Rechtsübergang, also 
die cessio legis vom Versicherungnehmer 
auf den Versicherer, umfasst auch die Zins-
forderung des Versicherungnehmers vor 
Entschädigung durch den Versicherer. Zu-
sätzlich empfiehlt es sich in der Praxis, eine 
ausdrückliche Abtretung vom Versicherung-
nehmer auf den Versicherer vorzunehmen. 
Es ist ständige Übung in Schifffahrtssachen, 
dass der Versicherer des Geschädigten den 
versicherten und den nichtversicherten 
Schaden (in der Regel Nutzungsverlust und 
Franchise) aus abgetretenem oder überge-
gangenem Recht im eigenen Namen ein-
klagt.

Rechtsanwalt Dr. Martin Fischer,  
Frankfurt am Main

(Sammlung Seite 2352) – Fortsetzung unter www.binnenschifffahrt-online.de bis Sammlung S. 2355
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(Sammlung Seite 2353)

Urteil der Berufungskammer der Zent-
ralkommission für die Rheinschifffahrt 
vom 29. Dezember 2014, Az.: 495 BZ 6/14 
(Rheinschiffahrtsgericht Landgericht Gel-
derland (NL) vom 15. Mai 2013)

Gründe:

1. Die Verfahrensschriftsätze 

Zu den Schriftsätzen des Gerichtsverfah-
rens gehören: 

- Das zwischen den Parteien ergangene 
Urteil des Landgerichts Gelderland vom 
15. Mai 2013, das nachweislich nicht in 
Übereinstimmung mit Artikel 37 Absatz 
2, erster Satz der Revidierten Rheinschiff-
fahrtsakte mitgeteilt wurde. 
- Die Berufungsschrift vom 28. Mai 2013, 
dem Landgericht Gelderland zugestellt.
- Die Berufungsbegründung (undatiert), 
beim Rheinschifffahrtsgericht eingegan-
gen.
- Der Antwortschriftsatz gleichzeitig Be-
gründung der Anschlussberufung vom 
10. Juli 2013, bei der Berufungskammer 
eingegangen.
- Der Antwortschriftsatz in der Anschluss-
berufung vom 20. August 2013, bei der Be-
rufungskammer eingegangen.
- Die Verfahrensschriftsätze unter dem Ak-
tenzeichen HA ZA 12-642 des Rheinschiff-
fahrtsgerichtes.
- Das von Herrn Rechtsanwalt R in der Be-
rufung vorgelegte Plädoyer.

2. Der Rechtsstreit 

Das als Rheinschifffahrtsgericht tagen-
de Landgericht Gelderland hat in seinem 
Urteil vom 15. Mai 2013 die Klage von E 
im Ausgangsverfahren in Bezug auf den 
Hauptgegenstand zu deren Gunsten ent-
schieden, und zwar in der Höhe der Beträ-
ge, so wie diese im Urteil dargelegt sind 
und wies die Widerklage von Langeslag 
ab, der außerdem zur Zahlung der Prozess-
kosten verurteilt wurde. Dieses Urteil, ge-
gen das Berufung eingelegt wurde, ist eine 
Anlage zu dem vorliegenden Berufungs-
kammer-Urteil und ein Bestandteil davon.

Gegen dieses Urteil vom 15. Mai 2013 leg-
te Langeslag Berufung bei der Berufungs-
kammer ein. Die Berufungsbegründung 
legt zusammenfassend das Folgende dar. 
1. Zu Unrecht berücksichtigte das Gericht 
die Verpflichtung der zu Tal fahrenden 
Imatra nicht, dem von der zu Berg fahren-
den Celina gewiesenen Weg zu folgen (§ 
6. 04 Nr. 5 der RheinSchPV). 2. Zu Unrecht 
erwog das Gericht, dass die Schrägfahrt 
der Celina zum linken Ufer durch ein un-
bekanntes zu Berg fahrendes Schiff be-
hindert wurde, und dass die Imatra nicht 
davon ausgehen musste, dass die Celina 
nach der Begegnung mit der Somtrans XIII 
einen Übergang zum linken Ufer vollziehen 
würde. 3. Zu Unrecht erwog das Gericht, 

dass Langeslag seiner Erklärungspflicht 
bezüglich seines Tatsachenvortrags, dass 
der um 14. 50. 36 von der Celina gewiesene 
Weg geeignet war, nicht nachgekommen 
ist. 4 und 5. Zu Unrecht erwog das Gericht, 
dass die Imatra kein Mitverschulden trifft 
und verurteilte zu Unrecht die Celina zur 
Übernahme der Prozesskosten.

E erwiderte in ihrem Antwortschriftsatz, 
dass die Berufungsgründe abzuweisen 
sind und das Urteil des Gerichts zu be-
stätigen ist. E forderte in der Begrün-
dung der Anschlussberufung, den gesetz-
lichen Zinssatz auf den durch das Gericht 
ihr zugesprochenen Kaskoschaden von 
€ 153. 443,52 schon ab einem früheren 
Zeitpunkt anzurechnen, nämlich ab dem 
30. Oktober 2009, dem Tag der Kollision, 
an Stelle des Datums, zu dem mit Auszah-
lung des Schadenersatzes die Rechte des 
Versicherten auf den Versicherer übergan-
gen sind. Langeslag hat daraufhin in sei-
nem Antwortschriftsatz in der Anschluss-
berufung die Forderung zurückgewiesen.

3. Zulässigkeit der Berufungen 

Die Berufung und die Anschlussberufung 
sind rechtzeitig eingelegt und begründet 
worden, infolgedessen sind die Berufun-
gen der Parteien zulässig.

4. Tatbestand 

Gegen den von dem Rheinschifffahrtsge-
richt im Urteil festgestellten Tatbestand 
sind keine Berufungsgründe von den Par-
teien vorgebracht worden, so dass auch 
die Berufungskammer von diesem Tatbe-
stand ausgehen wird. Kurz zusammenge-
fasst stellt sich der Tatbestand folgender-
maßen dar.

Am 30. Oktober 2009 ereignete sich um 
14. 51. 39 Uhr eine Kollision auf der Waal 
oberhalb von Nimwegen auf der Höhe von 
Kilometer 882,5 zwischen den Schiffen Ce-
lina und Imatra. Die Breite des Fahrwas-
sers vor Ort betrug 250 m, der Pegelstand 
war niedrig, die Füße der Buhnen standen 
fast im Trockenen, der geringste Tiefgang 
wurde bei 2,70 gemessen, die Fahrrinne 
verlief im Abstand von 30 m zu den Buh-
nen. Es herrschten klare Sichtverhältnis-
se bei einer schwachen Windstärke von 
1 bis 2 Bf. Die im Eigentum des Berufungs-
klägers befindliche Celina (Länge 105 m, 
Breite 10,5 m, Tiefgang 3 m, Tragfähigkeit 
2.144,77 t) fuhr mit einer Geschwindigkeit 
von 13,5 km/h ohne Ladung am rechten 
Ufer der Waal zu Berg, während die den 
Berufungsbeklagten zu 2, 3 und 4 zugehö-
rige Imatra (Länge 65 m, Breite 7,60 m, Tief-
gang 2,60 m, Tragfähigkeit 830,3 t) beladen 
mit einer Ladung Sand bei einer Geschwin-
digkeit von 18,5 km/h ebenfalls am rechten 
Ufer zu Tal fuhr. Die Strömungsgeschwin-
digkeit des Fahrwassers betrug 3 km/h. 
Während ihrer Bergfahrt begegnete die 

Celina um 14. 50. 29 der vor der Imatra 
gleichfalls zu Tal fahrenden Somtrans XIII. 
Die Begegnung Steuerbord an Steuerbord 
zwischen der Celina und der Somtrans XIII 
erfolgte unter Verwendung der gemäß § 
6. 04 RheinSchPV vorgeschriebenen blau-
en Tafel und Funkellicht ohne Probleme. 
Nach dieser Begegnung entfernte die Ce-
lina die blaue Tafel mit der Absicht, einen 
Übergang zum linken Ufer des Flusses zu 
vollziehen. Ihr Kurs wurde nicht verlegt, 
sondern verlief aufgrund des Flussver-
laufes leicht Steuerbord. Nach der Begeg-
nung mit der Somtrans XIII betrug der Ab-
stand zur Imatra noch 579 Meter, während 
die Celina gleichzeitig ein an ihrer Steuer-
bordseite in der Mitte des Fahrwassers zu 
Berg fahrendes unbekannt (gebliebenes) 
Schiff einholte. Die Imatra zeigte aufgrund 
der von der Celina gesetzten blauen Tafel 
ebenfalls ihre blaue Tafel und wählte einen 
Backbordkurs. Durch die gewählten Kurse 
kamen sich die Schiffe in ihrem jeweiligen 
Fahrwasser in die Quere und stießen um 
14. 51. 39 frontal zusammen. Der Abstand 
der Celina zu den Buhnenköpfen betrug zu 
diesem Zeitpunkt 65 m.

Die Rechte der Berufungsbeklagten zu 2, 
3 und 4 sind auf den Versicherer E über-
gegangen.

Am 30. November 2009 wurde von dem 
Sachverhalt ein mit Datum versehenes 
Protokoll mit der Nr. 2009037616-1 durch 
das nationale Polizeikorps (Wasserpolizei 
Einheit Rivieren-Oost, Gruppe Tiel) ange-
fertigt, das die Aussagen der Schiffsführer 
der von der Kollision betroffenen Schiffe 
und einiger Zeugen sowie die Radarbil-
der und die Aufzeichnung der Funksprü-
che enthält. Zudem wurde ein Protokoll 
mit der Nr. 2009037616-4 vom 5. Dezem-
ber 2009 mit näheren Angaben zu dem 
gefolgten Kurs, zur technischen Inspekti-
on und mit Fotomaterial der betreffenden 
Schiffe erstellt. Das an das Berufungskam-
merurteil beigefügte Urteil umfasst, so-
weit relevant, eine Wiedergabe der Aus-
sagen, Angaben und Beschreibungen aus 
den Protokollen

5. Berufungsverfahren

Das anwendbare Recht. 

Auf die hier in Rede stehende Kollision 
findet neben der Revidierten Rheinschiff-
fahrtsakte das Genfer Übereinkommen zur 
Vereinheitlichung einzelner Regeln über 
den Zusammenstoß von Binnenschiffen 
1960 Anwendung, das durch das achte 
Buch des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuches [Burgerlijk Wetboek (BW)] 
Titel 11, Abschnitt 1 (Art. 1000-1007 BW) 
in niederländisches Recht umgesetzt wur-
de. Das oben genannte Übereinkommen 
gilt in den Niederlanden unmittelbar. Da-
neben kommt auch die Rheinschifffahrts-
polizeiverordnung 1995 (RheinSchPV) zur 
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Anwendung. Unbeschadet der vom Rhein-
schifffahrtsgericht Gelderland unter der 
Randziffer 4. 2 genannten Verordnung EG 
864/2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II Verordnung) gilt das ältere Über-
einkommen über die Zusammenstöße von 
Binnenschiffen, vgl. den Wortlaut von Art. 
28 Absatz 1: »Diese Verordnung berührt 
nicht die Anwendung der internationalen 
Übereinkommen, denen ein oder mehre-
re Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der An-
nahme dieser Verordnung angehören und 
die Kollisionsnormen für außervertragli-
che Schuldverhältnisse enthalten«

6. Beurteilung der Berufungsgründe 

Die Berufungskammer behandelt die Beru-
fungsgründe aufgrund ihres Zusammen-
hangs gemeinsam.

Der rechtliche Rahmen 

Art. 3 des Übereinkommens zur Verein-
heitlichung einzelner Regeln über den Zu-
sammenstoß von Binnenschiffen (Art. 
8:1005 BW) bestimmt, dass wenn der 
Schaden durch die Schuld eines Schiffes 
verursacht wurde, der Schiffseigner den 
Schaden ersetzen muss. Art. 4 des Über-
einkommens (Art. 8:1006 BW) regelt das 
Mitverschulden im Falle von einem oder 
mehreren schuldhaften Schiffen, die Eig-
ner dieser Mitschuld tragenden Schiffe 
sind abhängig von der jeweiligen Schuld 
ihrer Schiffe haftbar.

Für die Begegnung und das Überholen von 
Schiffen gilt § 6. 03 RheinSchPV, der unter 
Nr. 1 folgendermaßen lautet:

»Das Begegnen oder Überholen ist nur 
gestattet, wenn das Fahrwasser unter Be-
rücksichtigung aller örtlichen Umstände 
und des übrigen Verkehrs hinreichenden 
Raum für die Vorbeifahrt gewährt.«

Für die Begegnung von Schiffen gilt darü-
ber hinaus § 6. 04 RheinSchPV. Diese Be-
stimmung lautet wie folgt:

»1. Beim Begegnen müssen die Bergfahrer 
unter Berücksichtigung der örtlichen Um-
stände und des übrigen Verkehrs den Tal-
fahrern einen geeigneten Weg freilassen.
2. Bergfahrer, die Talfahrer an Backbord 
vorbeifahren lassen, geben kein Zeichen.
3. Bergfahrer, die Talfahrer an Steuerbord 
vorbeifahren lassen, müssen rechtzeitig 
nach Steuerbord zeigen:
a) bei Nacht:
ein weißes helles Funkellicht, das auch mit 
einer hellblauen Tafel gekoppelt sein darf,
b) bei Tag:
eine hellblaue Tafel, die mit einem weißen 
hellen Funkellicht gekoppelt ist. Die hell-
blaue Tafel muss einen weißen Rand von 
mindestens 5 cm Breite tragen, Rahmen 
und Gestänge sowie die Leuchte des Fun-

kellichtes dürfen nur von dunkler Farbe 
sein. Diese Zeichen müssen von vorn und 
von hinten sichtbar sein und bis zur Been-
digung der Vorbeifahrt gezeigt werden. Sie 
dürfen nicht länger beibehalten werden, es 
sei denn, dass die Bergfahrer ihre Absicht 
anzeigen wollen, auch weiterhin Talfahrer 
an Steuerbord vorbeifahren zu lassen.
4. Ist zu befürchten, dass die Absicht der 
Bergfahrer von den Talfahrern nicht ver-
standen worden ist, müssen die Bergfah-
rer folgende Zeichen geben:
- »einen kurzen Ton«, wenn die Vorbeifahrt 
an Backbord stattfinden soll,
oder
- »zwei kurze Töne«, wenn die Vorbeifahrt 
an Steuerbord stattfinden soll.
5. Unbeschadet des § 6. 05 müssen die 
Talfahrer den Weg nehmen, den ihnen die 
Bergfahrer nach den vorstehenden Be-
stimmungen weisen; sie müssen die Sicht-
zeichen nach Nummer 3 und die Schall-
zeichen nach Nummer 4 erwidern, die die 
Bergfahrer an sie gerichtet haben.«

Die hier zitierten und auf die vorliegende 
Rechtssache der Kollision im Einzelnen 
anwendbaren Bestimmungen müssen als 
genauere Konkretisierung der allgemeinen 
Sorgfaltspflicht im Sinne von § 1. 04 Rhein-
SchPV verstanden werden, der wie folgt 
lautet:

»Über diese Verordnung hinaus hat der 
Schiffsführer alle Vorsichtsmaßregeln zu 
treffen, welche die allgemeine Sorgfalts-
pflicht und die Übung der Schifffahrt ge-
bieten, um insbesondere:
a) die Gefährdung von Menschenleben,
b) die Beschädigung anderer Fahrzeuge 
oder Schwimmkörper, der Ufer, der Re-
gelungsbauwerke sowie von Anlagen je-
der Art in der Wasserstraße oder an ihren 
Ufern,
c) die Behinderung der Schifffahrt,
d) die übermäßige Beeinträchtigung der 
Umwelt
zu vermeiden.«

Die Beurteilung

§ 6. 04 RheinSchPV bestimmt, dass für 
eine sichere Vorbeifahrt sich begegnen-
der Schiffe die Initiative für die Weisung 
eines geeigneten Weges für den Talfahrer 
bei dem Bergfahrer liegt.

Das letztgenannte Schiff muss in der in 
den Bestimmungen festgelegten Art und 
Weise angeben, wie die Schiffe aneinan-
der vorbeifahren sollen und der Talfahrer 
hat sich an diese Weisung zu halten.

Im Anschluss an die erfolgreich durchge-
führte Begegnung der Celina mit der Som-
trans XIII, bei der beide Schiffe die blaue 
Tafel für die erfolgte Steuerbordbegeg-
nung gezeigt hatten, fuhr die Celina dann 
um 14. 50. 29 einer Begegnung mit der Ima-
tra in einem Abstand von 579 m entgegen.

Der Schiffsführer S, der hinter dem Steu-
erruder der Celina stand, hat ausgesagt, 
dass er nach der Begegnung mit der Som-
trans XIII die blaue Tafel eingeklappt habe, 
um vom rechten Ufer zum linken Ufer der 
Waal zu fahren, und danach die zu Tal fah-
rende Imatra sah. In der Zwischenzeit hatte 
die Imatra als Reaktion auf die von der Celi-
na gesetzte blaue Tafel ebenfalls die blaue 
Tafel für eine Vorbeifahrt Steuerbord an 
Steuerbord gezeigt und sich daran gehal-
ten, indem sie tatsächlich den Kurs nach 
Backbord verlegte. Auch unter Berücksich-
tigung des unbekannt gebliebenen Berg-
fahrers in der Mitte des Fahrwassers, der 
von der Celina eingeholt wurde sowie des 
Abstandes und der Geschwindigkeit der 
sich anbahnenden Begegnung der bei-
den Schiffe und des unveränderten Kur-
ses der zu Berg fahrenden Celina am rech-
ten Ufer, durfte die Imatra zum Zeitpunkt, 
als sie die blaue Tafel der Celina erwider-
te und ebenfalls ihre blaue Tafel zeigte, 
sich darauf verlassen, dass die Steuer-
bordbegegnung der durch die Celina ge-
wiesene logische Weg war und sie daher 
ihren Kurs tatsächlich nach Backbord ver-
legen konnte. Das Einklappen der blauen 
Tafel durch den Schiffsführer S nach der 
Begegnung mit der Somtrans XIII, gefolgt 
durch die Mitteilung über Sprechfunk um 
14. 50. 36 Uhr, dass er die Flagge (damit 
ist die blaue Tafel gemeint) weg genom-
men habe, stellte somit auch eine Über-
raschung für den Schiffsführer J von der 
Imatra dar, dem kurz zuvor durch die Ce-
lina die oben genannte Begegnung Steu-
erbord an Steuerbord gewiesen worden 
war. Dies gilt um so mehr, als dass die Ce-
lina nicht zeitgleich mit dem Entfernen der 
blauen Tafel tatsächlich und deutlich ihren 
Kurs nach Steuerbord verlegte. Die Ant-
wort von J um 14. 50. 43 Uhr »Ga je over-
steken....die lege motor? [Gehst Du rüber...
das leere Motorschiff?] auf die oben ge-
nannte Mitteilung von S ist damit auch in 
jeder Hinsicht verständlich. Unter Berück-
sichtigung der sich schnell aufeinander 
zu bewegenden Schiffe – zu diesem Zeit-
punkt verblieben weniger als eine Minu-
te bis zur Begegnung – und der Lage vor 
Ort, war dies für die Celina der letzte Mo-
ment, um unter den gegebenen unklaren 
Verhältnissen noch eine Klärung herbeizu-
führen. Diese Feststellung wird durch den 
Schiffsführer K der etwa einen Kilome-
ter oberhalb der Imatra zu Tal fahrenden 
Navigatie bestätigt, der zur Aussage gab, 
dass in der Situation kurz vor der Kollision 
schlichtweg kein Platz zur Verfügung ge-
standen habe, um als Bergfahrer von der 
falschen Seite zur richtigen überzuwech-
seln, denn in der Mitte des Fahrwassers 
sei noch ein Bergfahrer gewesen, an dem 
die Celina noch nicht vorbei war.

Zu diesem Zeitpunkt muss es eigentlich 
auch dem Schiffsführer S klar geworden 
sein, dass seine offensichtliche Absicht, 
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die Uferseite zu wechseln, von der Imat-
ra nicht verstanden worden war. Daraufhin 
hätte die Celina ihre Absicht mindestens 
durch den in § 6. 04 RheinSchPV geforder-
ten kurzen Ton verdeutlichen müssen. Da 
sie dies unterließ und anstatt dessen auf 
die oben genannte überraschte Reaktion 
von J um 14. 51. 03 Uhr – 36 Sekunden vor 
der Begegnung – antwortete, dass die Ima-
tra auf der falschen Seite fuhr, zwang die 
Celina die Imatra sogar noch zu diesem 
Zeitpunkt, ihren Kurs nach Steuerbord zu 
verlegen, wozu diese sich aber nicht mehr 
in der Lage sah. Anstatt die tief liegende 
und beladene Imatra, die aufgrund Celi-
nas anfänglicher Weisung einem Back-
bordkurs folgte, zu diesem Zeitpunkt wie-
der zurück an das rechte Ufer zu schicken, 
wäre es eher Aufgabe der hoch liegenden 
ungeladenen Celina gewesen, selbst län-
ger am rechten Ufer entlang zu fahren, wo 
sie dann ausreichend Platz und Gelegen-
heit gehabt hätte, ihre Fahrt zu verringern 
und nach einer Begegnung Steuerbord an 
Steuerbord mit der Imatra eventuell auf 
das Neue einen Übergang an das andere 
Ufer in Angriff zu nehmen. Dazu hätte sie 
ihre Fahrt verlangsamen und sich stärker 
nach Steuerbord halten können, um hin-
ter dem unbekannt gebliebenen Bergfah-
rer den Übergang zu vollziehen. Mit ihren 
Handlungen hat die Celina die von ihr ver-
ursachte Undeutlichkeit nicht beseitigt, 
sie beharrte sogar auf ihrer Absicht, einen 
Übergang zur anderen Uferseite durchzu-
führen. Das steht aber im Widerspruch zur 
der gemäß § 1. 04 RheinSchPV gebotenen 
Sorgfaltspflicht und Übung der Schifffahrt. 
Darüber hinaus hielt sich die Celina auch 
nicht an die Bestimmung von § 6. 03 Nr. 
1 RheinSchPV, denn angesichts der Posi-
tion des zwischen der Celina und der Ima-
tra befindlichen Bergfahrers in der Mitte 
des Fahrwassers sowie unter Berücksich-
tigung der Länge und des Tiefgangs der 
betroffenen Schiffe und des niedrigen Pe-
gelstands, bestand für eine Vorbeifahrt 
zwischen der Celina und der Imatra die 
Gefahr, dass der Manövrierraum für eine 
Kursverlegung nicht ausreichen würde.

Aus den oben ausgeführten Erwägungen 
lässt sich schlussfolgern, dass die Celina 
der zu Tal fahrenden Imatra keinen geeig-
neten Weg im Sinne von § 6. 04 Nr. 1 Rhein-
SchPV freigelassen hat. Sie hat die selbst 
herbeigeführte Undeutlichkeit nicht aus 
dem Weg geräumt. Damit steht die Schuld 
der Celina fest. So weit die Berufungsgrün-
de eine alleinige Schuld der Imatra an der 
Kollision enthalten, werden diese Beru-
fungsgründe abgewiesen.

Langeslag hat zudem argumentiert, dass 
der Imatra in jedem Fall eine Mitschuld an 
der Kollision vorzuwerfen sei. Die Imatra 
hätte nach dem Einklappen der blauen Ta-
fel durch die Celina und der darauf folgen-
den dementsprechenden Mitteilung von 
Schiffsführer S, ihren Kurs noch an das 

rechte Ufer verlegen müssen. Da die Ima-
tra dies aber unterließ, handelte sie nach 
Langeslags Auffassung im Widerstreit zu 
§ 6. 04 Nr. 5 RheinSchPV. Diese Argumen-
tation wurde von E begründet angefoch-
ten. Zu diesem Zweck wies E darauf hin, 
dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Celina 
nach der Begegnung mit der Somtrans XIII 
um 14. 50. 29 Uhr die blaue Tafel entfernte 
und nach der entsprechenden Mitteilung 
von Schiffsführer S um 14. 50. 36, es für 
die Imatra bereits zu spät war, den bereits 
eingeschlagenen Backbordkurs noch nach 
Steuerbord zu verlegen.

Dabei verwies E unter anderem auf die Ge-
schwindigkeit der sich annähernden Schif-
fe und den zwischen der Imatra und Celina 
in der Mitte des Fahrwassers befindlichen 
Bergfahrer. Langeslag hat dargelegt, dass 
die Imatra zu diesem Zeitpunkt sehr wohl 
ihren Kurs zurück an ihr Ufer hätte verle-
gen können, hat es aber unterlassen die 
von E angeführte Verteidigung begründet 
zu widerlegen, insbesondere hat er es ver-
säumt, sein Vorbringen zu belegen, dass 
die Imatra wirklich zu diesem späten Zeit-
punkt der zweiten Kursweisung noch hät-
te folgen können und es daher auch hätte 
tun müssen. Die später erfolgte Kurswei-
sung der Celina schien nicht ein gemäß der 
Forderung von § 6. 04 Nr. 1 RheinSchPV ge-
eigneter Weg gewesen zu sein (wie vor-
stehend dargelegt), auf den nach der Vor-
schrift unter Nr. 5 dieses Artikels mit der 
Formulierung »nach den vorstehenden Be-
stimmungen« verwiesen wird. Abgelehnt 
wird somit der Berufungsgrund, nach dem 
die Imatra wegen der Nichtbefolgung des 
von der Celina gemäß § 6. 04 Nr. 5 Rhein-
SchPV gewiesenen Weges schuldig bzw. 
auf jeden Fall mitschuldig an der Kollisi-
on wäre.
Infolgedessen ist der Imatra kein Mitver-
schulden an der Kollision zur Last zu legen.

Zu Recht verurteilte das Rheinschifffahrts-
gericht daher die Celina zur Zahlung der 
Prozesskosten.

Die Würdigung der oben stehenden Erwä-
gungen führt zum Ergebnis, dass die Be-
rufungsgründe vergeblich vorgetragen 
wurden. Das Urteil des Rheinschifffahrts-
gerichts wird bestätigt.

7. Anschlussberufung 

Die E möchte mit ihrem Berufungsgrund 
erreichen, dass das Datum, ab dem der 
gesetzliche Zinssatz für den geleisteten 
Schadensersatz im Rahmen des auf sie 
übergegangenen Rechts aus der von J. J 
V.O.F. bei ihr abgeschlossenen Kaskoversi-
cherung berechnet wird, früher angesetzt 
wird. E bezieht sich dabei auf den 30. Okto-
ber 2009, den Tag der Kollision, anstelle 
des vom Rheinschifffahrtsgericht festge-
legten späteren Datums, das dem Zeit-
punkt entspricht, zu dem E ihren Versicher-

ten die Schadenersatz-Leistung auszahlte, 
und zwar unter Verweis auf das Urteil 
des obersten Gerichtshofs der Nieder-
lande Hoge Raad vom 20. Oktober 2006, 
NJ 2007,142 (ECLI:NL:HR:2006:AX6737). E 
macht hierzu geltend, dass sie aufgrund 
von Auftrag und Vollmacht der Versicher-
ten J. J V.O.F. dazu berechtigt war, auf ei-
genen Namen den gesetzlichen Zinssatz 
für den vergüteten Schadensbetrag ab 
dem Tag der Kollision zu fordern.
Langeslag bestritt unter Angabe von Grün-
den den Berufungsgrund und forderte die 
Bestätigung des Urteils des Rheinschiff-
fahrtsgerichts.

8. Beurteilung des Anschlussberufungs-
grundes

Unter Verweis auf die auch vom Rhein-
schifffahrtsgericht zitierte Rechtspre-
chung des obersten niederländischen 
Gerichts Hoge Raad weist die Berufungs-
kammer den Berufungsgrund ab. Unab-
hängig davon, ob E mit Blick auf die gel-
tend gemachte Forderung Auftrag und 
Vollmacht ihrer Versicherten besaß (E hat 
hier keinen Beweis angetreten und auch 
anderweitig ergaben sich keine Belege für 
eine derartige Beauftragung oder Bevoll-
mächtigung), berührt das nicht die Tat-
sache, dass gemäß geltendem nieder-
ländischen Recht die Anrechnung des 
gesetzlichen Zinssatzes ab dem Zeitpunkt 
angesetzt werden kann, zu dem die Rechte 
des Versicherten durch Auszahlung der im 
Versicherungsvertrag festgelegten Leis-
tungen auf die Versicherung übergehen.

Das Urteil des Rheinschifffahrtsgerichts 
wird auch für diesen Teil bestätigt.

9. Urteilstenor

Die Berufungskammer der Zentralkommis-
sion für die Rheinschifffahrt:

In der Berufung:
Weist die Berufungsgründe zurück und 
bestätigt das Urteil des Landgerichts Gel-
derland vom 15. Mai 2013. Verurteilt Lan-
geslag zur Zahlung der Prozesskosten der 
Berufung.

In der Anschlussberufung:
Weist den Berufungsgrund zurück und 
bestätigt das Urteil des Landgerichts Gel-
derland vom 15. Mai 2013. Verurteilt E und 
Streitgenossen zur Zahlung der Prozess-
kosten der Anschlussberufung.

Bestimmt, dass die Kosten unter Berück-
sichtigung von Artikel 39 der Revidierten 
Rheinschifffahrtsakte durch das oben an-
geführte Rheinschifffahrtsgericht festge-
stellt werden.


